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einer zur Durchführung eines solchen Gesetzes er
lassenen Verfügung, die einen Hinweis auf die Straf
barkeit enthält, vorsätzlich oder fahrlässig zuwider
handelt;

3. wer dem § 107a oder dem § 164a vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt.

(2) Der Täter wird mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
D-Mark bestraft.

(3) Die Nichtbefolgung einer Sollvorschrift ist nicht 
strafbar. Die Versäumung eines Zahlungstermins ist 
für sich allein nicht strafbar.

§ 414

Wo die Strafe der Einziehung vorgesehen ist, kann 
auf Einziehung erkannt werden, gleichviel, wem die 
Gegenstände gehören und ob gegen eine bestimmte 
Person ein Strafverfahren eingeleitet wird.

§ 415
Wird auf Einziehung erkannt, so geht das Eigentum 

an den eingezogenen Sachen mit der Rechtskraft des 
Erkenntnisses auf das Reich über. Rechte dritter Per
sonen erlöschen. Für einen Rechtserwerb, der nach der 
Rechtskraft des Erkenntnisses eintritt, gelten die Vor
schriften des bürgerlichen Rechtes zugunsten derer, die 
Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten.

§ 416

(1) Wenn Vertreter, Verwalter oder Bevollmächtigte 
im Sinne der §§ 102 bis 107 bei Ausübung ihrer Ob
liegenheiten Steuervergehen begehen, so haften die


